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Raumordnung Schweiz - ein Land, wie wir es wünschen

1. Einleitung

Vor mehr als vierzig Jahren wurde das Buch «Städte

- wie wir sie wünschen» (carol und werner 1949)

veröffentlicht. Dieser Klassiker der schweizeri¬
schen Raumplanung soll zum Anlaß genommen
werden, zu skizzieren, wie es 1991 um Vorstellungen
bezüglich der künftigen räumlichen Ordnung und

Organisation unseres Landes steht.

2. Ausgangslage

Die schweizerische Raumordnungspolitik ist Ende
der achtziger und zu Beginn der neunziger Jahre in

Bewegung geraten:
Im Bericht über den Stand und die Entwicklung der

Bodennutzung und Besiedlung in der Schweiz vom
14. Dezember 1987 (Raumplanungsbericht 1987)
werden die künftigen Aufgaben für die Raumpla¬
nung in den nachstehenden fünf Schwerpunkten zu¬

sammengefaßt:

1. «Raumplanung muß ernst machen mit der haus¬

hälterischen Bodennutzung und eine Trendwende
im Bodenverbrauch herbeiführen.

2. Raumplanung muß verstärkt ihre Mittel zur Er¬

haltung unserer natürlichen Umwelt einsetzen.
3. Raumplanung muß die innere Erneuerung und

Ausgestaltung von Siedlungen fördern.
4. Raumplanung muß helfen, unter Einbezug des

öffentlichen Verkehrs die Städte als Grundmuster
für die dezentralisierte Konzentration funktions¬
fähig zu erhalten oder wieder funktionsfähig zu

machen.
5. Raumplanung muß die Aufgaben der unter¬

schiedlichen Sachbereiche besser aufeinander
und auf gemeinsame, von der Bevölkerung getra¬
gene räumliche Entwicklungsvorstellungen ab¬

stimmen» (Raumplanungsbericht 1987, S. 125).

Im Bericht über die Legislaturplanung 1987-1991
vom 18. Januar 1988 werden folgende vier Stoßrich¬
tungen bezüglich der Raumplanung festgehalten:
1. Erarbeitung eines Realisierungsprogrammes.
2. Anpassung, Revision des Raumplanungsgesetzes

und
3. Erarbeitung von Grundzügen der erwünschten

räumlichen Entwicklung sowie

4. «Raumplanung und Regionalpolitik besser auf¬

einander abstimmen und dabei die Anliegen des

Umweltschutzes miteinbeziehen» (Legislaturpla¬
nung, S. 76).

1989 wurde der im Raumplanungsbericht 1987 und
in der Legislaturplanung 1987-1991 angekündigte
Bericht über Maßnahmen zur Raumordnungspoli¬
tik: Realisierungsprogramm veröffentlicht. «Mit
dem Realisierungsprogramm beabsichtigt der Bun¬
desrat: den Vollzug des Raumplanungsgesetzes
durch Massnahmen zu stärken, welche

- eine bessere Planung und Koordination der raum¬
wirksamen Tätigkeiten des Bundes herbeiführen,

- die Raumplanung der Kantone fördern und koor¬
dinieren helfen und

- die Informationstätigkeit über die Raumplanung
und die räumliche Entwicklung verbessern»

(Realisierungsprogramm, S. 2).

In diesem Realisierungsprogramm findet sich eine

Zusammenstellung der Grundlagen und Planungen
des Bundes zur Erfüllung raumwirksamer Aufga¬
ben. Von besonderem Interesse sind die neu zu erar¬
beitenden Grundlagen und Maßnahmen. Aus Sicht
der Geographie dürfte dabei vor allem «Grundzüge
der Raumentwicklung» interessieren. In seinem Re¬

ferat anläßlich der Jubiläumstagung der Schweizeri¬
schen Stiftung für Landschaftschutz und Land¬
schaftspflege vom 2. November 1990 in St. Moritz
führte der Vorsteher des Eidgenössischen Justiz-
und Polizeidepartementes (EJPD), Bundesrat Ar¬
nold Koller, dazu folgendes aus: «. mit dem Be¬

richt Grundzüge der Raumordnung Schweiz"
(soll) eine Grundlage für die raumordnungspoliti¬
sche Koordination der Planungen des Bundes und

der Kantone geschaffen werden. Gleichzeitig ist vor
dem Hintergrund der europaweiten politischen, ge¬
sellschaftlichen und wirtschaftlichen Umwälzungen
mit noch unabsehbaren räumlichen Konsequenzen
die Frage nach der Zukunft und der Aufgabe des Le¬
bensraumes Schweiz intensiv zu diskutieren» (KOL¬

LER 1990, 10). Fehlt eine solche raumordnungspoli¬
tische Gesamtschau, besteht die Gefahr, daß man
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sich in der Raumplanung zu stark auf die Lösung
von Konflikten beschränkt, die mangels Voraus¬
sicht entstanden sind und immer noch entstehen.
Die Erarbeitung und breite Diskussion von Grund¬
zügen der räumlichen Entwicklung in der Schweiz
könnte ganz wesentlich dazu beitragen, daß der

Raumplanung neue Impulse verliehen werden.
Am 20. Oktober 1989 ist ferner die revidierte Ver¬

ordnung über die Raumplanung (RPV) in Kraft ge¬
treten. Im Rahmen dieser Revision der Raumpla¬
nungsverordnung wurden verschiedene Vorschläge
verwirklicht, die von der Expertenkommission zur
Revision des Raumplanungsgesetzes erarbeitet
wurden. Die Revisionsarbeiten am Bundesgesetz
über die Raumplanung (RPG) wurden 1990 einge¬
stellt. Die Revision wurde vor allem von den Kanto¬
nen abgelehnt und war in verschiedenen Teilen
nicht konsensfähig. Der Bundesrat verzichtet des¬
halb auf eine Revision des RPG. «Verzicht bedeutet
aber keineswegs Nichts-Tun. Ebensowenig gibt ein

Verzicht Anlaß zu Besorgnis So können zur
Schließung von Vollzugslücken und zur Überwin¬
dung von Vollzugsschwierigkeiten sowie ganz allge¬
mein zur Vereinfachung des Vollzugs umgehend ge¬
zielte Anstrengungen im Kompetenzbereich des

Bundes unternommen werden. Zu diesem Zweck
ließe sich ein Programm zur Förderung des Vollzugs
der Raumplanung (Vollzugsförderungsprogramm
RPG") aufstellen» (koller 1990, 7-8). Dieses

Vollzugsförderungsprogramm soll das bereits be¬
schlossene Realisierungsprogramm ergänzen.
Zusammenfassend ist festzuhalten, daß sich die

schweizerische Raumordnungspolitik, wie viele an¬
dere Politikbereiche auch, aufgrund veränderter
Rahmenbedingungen auf nationaler und internatio¬
naler Ebene vor einer Neuorientierung steht. «Es

geht dabei auch darum, die Begeisterungsfähigkeit
für zentrale Fragen der Raumplanung, wie Siche¬

rung und Organisation des Lebensraumes für die

Zukunft, die Verbesserung der Lebensqualität, die

Verantwortung für künftige Generationen, die ge¬
rechte Verteilung von Chancen und Opfern, wieder
zu wecken» (RPK 1990, S. 36).

3. Blick in die Zukunft

Die heutigen Probleme der räumlichen Ordnung
und Organisation der Schweiz sind zum überwie¬
genden Teil Probleme der Enge. Der begrenzten
Bodenfläche, dem knappen Raum stehen stetig
wachsende und vielfältige Ansprüche gegenüber.
Diese Feststellung ist nicht neu, die Probleme ha¬

ben sich aber akzentuiert. Die Lösung dieser

Knappheits- und Koordinationsprobleme und der
damit verbundene Ausgleich von Nutzungsansprü¬
chen zählen zu den raumplanerischen Grundanlie¬
gen.

Der Schweiz muß es gelingen, Wirtschafts- und Be¬

völkerungswachstum vom Flächenverbrauch zu ent¬
koppeln. Das Verhalten, für neue Bedürfnisse, An¬
sprüche und Aufgaben stets wieder neues Land zu

beanspruchen, ist nicht mehr vertretbar. Der Bo¬
den, die Fläche, der Raum wird noch viel zu wenig
als nicht mehr vermehrbare und kaum erneuerbare
Ressource betrachtet. Raumsparen muß in Zukunft
ebenso populär werden wie beispielsweise das Ener¬
giesparen.
Raumsparen beinhaltet nicht nur quantitative Über¬
legungen bezüglich Ersparnis und Verbrauch, son¬
dern auch qualitative Aspekte. Die schweizerische
Kulturlandschaft hat sich nicht allein durch flächen¬
mäßige Verschiebungen zwischen den verschiede¬
nen Landnutzungen verändert, sie hat auch in ih¬
rem Erscheinungsbild tiefgreifende Veränderungen
erfahren. Es muß deshalb ebenfalls gelingen, daß

Landschaftsbild und Landschaftscharakter mög¬
lichst wenig gefährdet und zerstört werden. Dabei
geht es nicht allein um den Schutz besonders wert¬
voller Gebiete. Eine Politik, die einige wenige aus¬

gewählte Gebiete möglichst gut schützt, die ande¬
ren aber mehr oder weniger ungeschützt läßt, ist ab¬

zulehnen. Beeinträchtigungen der Landschaft müs¬
sen überall möglichst vermieden oder gering gehal¬
ten werden.
Ferner muß es gelingen, mit dem Raumsparen auch
im Siedlungsgebiet ernst zu machen. Siedlungser¬
neuerung in städtischen (Stadterneuerung, Quartier¬
erneuerung) und ländlichen (Dorferneuerung)
Siedlungen müssen zügig an die Hand genommen
werden. Dabei geht es nicht allein um Restaurie¬
rung, Renovierung, Umnutzung und Verdichtung,
vielmehr geht es auch darum, die bestehenden Nut¬
zungsmuster neu zu überdenken, um ein sinnvolles
Nebeneinander der verschiedenen Nutzungen zu er¬

möglichen. Dies setzt voraus, daß die Verkehrs- und

Siedlungsentwicklung besser aufeinander abge¬
stimmt werden. Verkehrsmaßnahmen zählen zu den

wichtigsten Maßnahmen der Siedlungsentwicklung
und werden deshalb auf nationaler und lokaler
Ebene nicht mehr als relativ isolierte Infrastruktur¬
planungen vollzogen. Die Frage, ob die Schweiz ge¬
baut sei, ist folgendermaßen zu beantworten: «Die
Schweiz ist heute wohl quantitativ gebaut, aber für
die Bedürfnisse und Anforderungen von gestern.
Ein Anpassen und Umrüsten des Gebäudeparks auf
das qualitative Anforderungsprofil von heute und

morgen verlangt große bauwirtschaftliche Leistun¬
gen auch weiterhin» (gabathuler und wüest1989,
S.5).

Bis anhin wurde versucht, Probleme der Enge mit
Mitteln der Raumplanung zu lösen, Probleme der
Weite mit solchen der Regionalpolitik (und der

Raumplanung). Dies ist eine Folge der asymmetri¬
schen schweizerischen Regionalpolitik, die sich auf
die peripheren Regionen, die Berggebiete konzen-
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trierte. Die künftigen Probleme der räumlichen
Ordnung und Organisation lassen sich jedoch nur
lösen, wenn es gelingt, das sektorale Denken und

Handeln innerhalb der Raumordnungspolitik zu

überwinden; angesprochen sind nicht allein die

Raumplanung und die Regionalpolitik, sondern
alle raumrelevanten Politikbereiche. Zwischen
wirtschaftlichen Interessen und anderen Ansprü¬
chen an den Raum werden auch in Zukunft Span¬

nungen bestehen. Diese werden sich sogar als Folge
der zunehmenden Fremdbestimmung - die räumli¬
che Ordnung und Organisation der Schweiz wird
vermehrt von Entwicklungen geprägt, die außer¬
halb des schweizerischen Einflußbereiches liegen -
noch verstärken. Eine integrative, querschnitts¬
orientierte Raumordnungspolitik wird in der Lage
sein, solch räumliche Konflikte lösen zu helfen.
Wenn es der schweizerischen Raumordnungspolitik
gelingt, aufzuzeigen, wie und vor allem auch daß

räumliche Konflikte gelöst werden können, wird sie

einen Beitrag leisten, der über die engen Grenzen
der Schweiz von Bedeutung sein wird. Die Schweiz
sollte den Ehrgeiz besitzen, eine für andere Länder
und Regionen Europas beispielhafte Raumord¬
nungspolitik 2000 zu entwickeln. Dabei geht es

nicht nur um «Know how», sondern auch um «Know
what». Mit dem Beginn der Erarbeitung von Grund¬
zügen der Raumentwicklung ist ein wichtiger erster
Schritt getan worden.

4. Schlußbemerkung

Bei der Erarbeitung des Buches «Städte - wie wir
sie wünschen» waren Schweizer Geographen maß¬

geblich mitbeteiligt. Es ist zu hoffen, daß bei der Er¬

arbeitung von Grundzügen der Raumentwicklung
die Geographie ebenfalls ein entscheidendes Wort

mitzusprechen hat und damit auch Mitverantwor¬
tung übernehmen kann. Die Geographie darf aller¬

dings nicht warten, ob sie dazu eingeladen wird,
vielmehr muß sie von sich aus die Initiative ergrei¬
fen um in interdiszipliärer Zusammenarbeit die Zu¬
kunft des Lebensraumes Schweiz mitzugestalten.
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